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we serVe!
wir Helfen!

Hilfswerk des lions-Club Müritz e. V.

Gründung: 04.11.1996
Vereinsregister: VR 323 / 
 Amtsgericht Waren (Müritz)
Gemeinnütziger Verein
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§ 1
Das Hilfswerk des Lions-Club Müritz hat seinen Sitz in Waren (Müritz). Es ist im Ver-
einsregister des Amtsgerichtes Waren (Müritz) unter der Nummer VR 323 eingetragen 
und führt den Namen 

Hilfswerk des lions-Club Müritz

§ 2
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO).

Zweck des Vereins ist 
•	 die	Förderung	des	öffentlichen	Gesundheitswesens	und	der	öffentlichen	Gesund-

heitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67 Abgabenordnung, und 
von Tierseuchen

•	 die	Förderung	der	Jugend-,	Alten-	und	Behindertenhilfe
•	 die	Förderung	von	Kunst	und	Kultur
•	 die	Förderung	des	Denkmalschutzes	und	der	Denkmalpflege
•	 die	Förderung	der	Erziehung,	Volks-	und	Berufsbildung	einschließlich	der	Stu-

dentenhilfe
•	 die	Förderung	des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege	im	Sinne	des	Bundes-

naturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, 
des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes

•	 die	Förderung	des	Wohlfahrtswesens,	insbesondere	der	Zwecke	der	amtlich	aner-
kannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtun-
gen und Anstalten

•	 die	Förderung	der	Hilfe	für	politisch,	rassisch	oder	religiös	Verfolgte,	für	Flücht-
linge, Vertriebene und Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterblie-
bene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte 
sowie	 Hilfe	 für	 Opfer	 von	 Straftaten,	 Förderung	 des	 Andenkens	 an	 Verfolgte,	
Kriegs-	und	Katastrophenopfer,	Förderung	des	Suchdienstes	für	Vermisste

•	 die	 Förderung	des	 Feuer-,	Arbeits-,	Katastrophen-	 und	Zivilschutzes	 sowie	 der	
Unfallverhütung

•	 die	 Förderung	 internationaler	 Gesinnung,	 der	 Toleranz	 auf	 allen	 Gebieten	 der	
Kultur	und	des	Völkerverständigungsgedankens

•	 die	Förderung	des	Tierschutzes
•	 die	Förderung	des	Sportes	(Schach	gilt	als	Sport)
•	 die	Förderung	der	Heimatpflege	und	Heimatkunde
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•	 die	Förderung	des	bürgerlichen	Engagements	zugunsten	gemeinnütziger,	mildtä-
tiger und kirchlicher Zwecke

durch	die	ideelle	und	finanzielle	Förderung	anderer	steuerbegünstigter	Körperschaften,	
von	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	oder	auch	von	ausländischen	Körperschaf-
ten	zur	ideellen	und	materiellen	Förderung	
•	 des	öffentlichen	Gesundheitswesens	und	der	öffentlichen	Gesundheitspflege,	ins-

besondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch 
durch Krankenhäuser im Sinne des § 67 Abgabenordnung, und von Tierseuchen

•	 der	Jugend-,	Alten-	und	Behindertenhilfe
•	 von	Kunst	und	Kultur
•	 des	Denkmalschutzes	und	der	Denkmalpflege
•	 der	Erziehung,	Volks-	und	Berufsbildung	einschließlich	der	Studentenhilfe
•	 des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege	im	Sinne	des	Bundesnatur-schutz-

gesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des Küsten-
schutzes und des Hochwasserschutzes

•	 des	Wohlfahrtswesens,	 insbesondere	 der	Zwecke	 der	 amtlich	 anerkannten	Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverord-
nung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und An-
stalten

•	 der	Hilfe	für	politisch,	rassisch	oder	religiös	Verfolgte,	für	Flüchtlinge,	Vertriebene	
und Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschä-
digte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie der Hilfe für 
Opfer	von	Straftaten,	Förderung	des	Andenkens	an	Verfolgte,	Kriegs-	und	Katast-
rophenopfer,	Förderung	des	Suchdienstes	für	Vermisste

•	 des	Feuer-,	Arbeits-,	Katastrophen-	und	Zivilschutzes	sowie	der	Unfallver-hütung
•	 der	 internationalen	Gesinnung,	der	Toleranz	auf	allen	Gebieten	der	Kultur	und	

des	Völkerverständigungsgedankens
•	 des	Tierschutzes
•	 des	Sportes	(Schach	gilt	als	Sport)
•	 der	Heimatpflege	und	Heimatkunde
•	 des	bürgerlichen	Engagements	zugunsten	gemeinnütziger,	mildtätiger	und	kirch-

licher Zwecke

Der	 Satzungszweck	 wird	 insbesondere	 verwirklicht	 durch	 Beschaffung	 von	 Mitteln	
durch Beiträge und Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung 
für	den	geförderten	Zweck	dienen.
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§ 3
Der	Verein	ist	selbstlos	tätig,	er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtschaftliche	Zwe-
cke.	Der	Verein	erhebt	Mitgliedsbeiträge,	deren	Höhe	von	der	Mitgliederversammlung	
festgelegt wird. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 4
Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

§ 5
Das	Geschäftsjahr	des	Vereins	ist	das	Kalenderjahr.

§ 6
Mitglieder des Vereins sind die Mitglieder des Lions-Club Müritz.

§ 7
Darüber	hinaus	können	Mitglieder	auch	Personen	sein,	die	sich	zu	den	Zwecken	dieses	
Vereins	bekennen,	ohne	jedoch	Mitglieder	eines	Lions	Club	zu	sein.	Über	die	Aufnahme	
entscheidet	der	Vorstand	nach	Anhörung	der	Mitgliederversammlung.

§ 8
Die	Mitgliedschaft	endet	durch	Austritt,	Ausschluß,	Tod	oder	Auflösung	des	Vereins.

§ 9
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 10
Die	ordentliche	Mitgliederversammlung	findet	nach	Ablauf	des	Geschäftsjahres	 statt.	
Sie	wird	vom	Vorstand	mit	einer	Frist	von	zwei	Wochen	schriftlich	per	Post	oder	per	
E-Mail	unter	Angabe	der	Tagesordnung	einberufen.	Jedes	Mitglied	kann	bis	spätestens	
eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand Änderungen und / oder 
Ergänzungen	der	Tagesordnung	 schriftlich	beantragen.	Über	die	 in	 einer	Mitglieder-
versammlung beantragten Änderungen und / oder Ergänzungen der Tagesordnung 
(Dringlichkeitsanträge) beschließt die Versammlung. Eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies 
erfordert	oder	wenn	ein	Fünftel	der	Mitglieder	dies	schriftlich	unter	Angabe	des	Zwecks	
und der Gründe beantragt.
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§ 11
In	der	Mitgliederversammlung	hat	 jedes	Mitglied	 eine	 Stimme,	 Stimmrechtsübertra-
gungen sind ausgeschlossen.

Der Beschlußfassung durch die Mitgliederversammlung unterliegen:
a)	 der	Jahresbericht	des	Vorstandes
b)	 die	Genehmigung	des	Jahresabschlusses
c) die Entlastung des Vorstandes
d) die Wahl des Rechnungsprüfers
e) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
f) der Ausschluß von Mitgliedern
g) die Änderung der Satzung
h)	 die	Auflösung	des	Vereins.

§ 12
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhin-
derung vom Schatzmeister geleitet.

Die	Abstimmungen	erfolgen	offen	durch	Handzeichen,	auf	Antrag	geheim.	Die	Mitglie-
derversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der Mitglieder anwesend 
sind.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	so	ist	unverzüglich	mit	einer	Frist	von	zwei	Wochen	eine	
neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Teil-
nehmer beschlußfähig ist. 

Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. Zur Änderung der Satzung 
und	zum	Ausschluß	eines	Mitgliedes	 ist	 eine	Zweidrittelmehrheit,	 zur	Auflösung	des	
Vereins eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich.

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

Über	die	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung	wird	ein	Protokoll	gefertigt,	das	vom	
Versammlungsleiter	und	dem	Schriftführer	zu	unterzeichnen	ist.

§ 13
Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB	sind	der	Vorsitzende,	der	Schriftführer	und	der	Schatz-
meister. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergericht-
lich.	 Die	 Amtszeit	 der	Mitglieder	 des	 Vorstandes	 beträgt	 drei	 Jahre.	Wiederwahl	 ist	
zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so wählt die 
Mitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit einen Nachfolger. Die Tätigkeit der 
Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.
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§ 14
Die	Auflösung	kann	nur	durch	die	Mitgliederversammlung	mit	einer	Mehrheit	von	drei	
Viertel	der	erschienenen	Mitglieder	beschlossen	werden	(§	12	Abs.	3).	Falls	die	Mitglie-
derversammlung nicht anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Schatzmeister 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

Das nach Beendigung der Liquidation oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks vorhan-
dene	Vermögen	fällt	an	das	„Hilfswerk	der	Deutschen	Lions	e.	V.“,	Wiesbaden,	das	es	
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden muß.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen	Grunde	aufgelöst	wird	oder	seine	Rechtsfähigkeit	verliert.	Die	Auflösung	des	
Vereins	oder	der	Verlust	der	Rechtsfähigkeit	sind	durch	die	Liquidatoren	öffentlich	be-
kanntzumachen.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	 in	der	Zeitung,	die	 für	die	Bekanntma-
chung des Amtsgerichts Waren (Müritz) bestimmt ist.

§ 15
Sollte(n) eine (oder mehrere) Bestimmung(en) dieser Satzung gegen einschlägige ge-
setzliche	Vorschriften	verstoßen,	so	gelten	insoweit	die	gesetzlichen	Bestimmungen.	Die	
übrigen Bestimmungen dieser Satzung werden davon nicht berührt. 

Waren (Müritz), den 06. November 2017

gez. Dieter Grammes  gez. Heiner Dittrich
Vorsitzender	 Schriftführer




